
Starker Schutz für Ihr Rad.

Die Fahrradversicherung der Stuttgarter.



für Ihr Fahrrad.

Profitieren Sie vom Rundum-Schutz

Mit der Fahrradversicherung der Stuttgarter ist  
Ihr Fahrrad  hervorragend abgesichert. Wählen  
Sie einen von drei leistungsstarken Tarifen und  
erhalten Sie finanzielle Unterstützung zum Bei-
spiel bei Diebstahl, Unfallschäden und Vandalis-
mus. Auch Fahrradzubehör wie Fahrradbe kleidung, 
Helm und Akku sind mitversichert.

Die Highlights auf einen Blick
      Echte Neuwertentschädigung: Sie erhalten in den ersten  

3 Jahren den kompletten Kaufpreis zurück
      Gebrauchte Räder sind bis zu 3 Jahre versicherbar
      Gleiche Beiträge für verschiedene Fahrradarten (z. B. auch 

E-Bike)
      Versicherungsschutz für das Fahrrad/E-Bike einschließlich 

Zubehörteile, Fahrradbekleidung, Helm und Akku
      Carbonrahmen und fest verbundene Carbonteile (funktions-

dienlich) mitversichert 
      Fahrräder bis zu 10.000 Euro versicherbar – auf Anfrage auch 

höherwertige Fahrräder
      Weltweiter Versicherungsschutz  bei einem Auslandsaufent-

halt bis zu 6 Wochen



Profitieren Sie vom Rundum-Schutz

Stark – der Fahrradschutzbrief
Organisation von beispielsweise:

      Pannenhilfe vor Ort
      Transport des reparaturbedürftigen Rades
      Übernachtungsmöglichkeit & Mietrad

Kostenübernahme (bis max. 300 Euro) für beispielsweise:
      Transport
      Übernachtung
      Mietrad

Drei leistungsstarke Tarife zur Auswahl

Leistungsart Basis Komfort Premium

Ersatzbeschaffungskosten 
bei Diebstahl, Einbruch-
diebstahl, Raub

Reparaturkosten (auch bei 
Totalschaden) –

Fahrradschutzbrief –  
Hilfe in Notsituationen – –

Monatsbeitrag inkl. Ver-
sicherungssteuer – bei 
einer Versicherungssumme 
(Fahrradwert) von z. B. 
3.000 €

15,01 € 21,90 € 27,80 € 



Stuttgarter Versicherung AG 
Rotebühlstraße 120  70197 Stuttgart 
Telefon 0711 665-63  Fax 0711 665-1516
info@stuttgarter.de  www.stuttgarter.de
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Überreicht von Ihrem persönlichen Berater:

Rechtlicher Hinweis: Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um eine 
Werbemitteilung. Bei den Beschreibungen handelt es sich um verkürzte, unver-
bindliche Darstellungen. Maßgeblich sind ausschließlich die Tarifbestimmungen 
und die Versicherungsbedingungen.




